
 

 
Kontaktdaten für eventuelle Fragen: www.hs-rm.de/studienbuero  

NACHWEIS DER STUDENTISCHEN KRANKENVERSICHERUNG 
 
Eine Immatrikulation ohne Nachweis der Krankenversicherung ist nicht möglich (§199a Abs. 
2, § 5 SGB V). 

Die Hochschule RheinMain nimmt am elektronischen Studenten-Meldeverfahren der 
Krankenkassen teil. Ein Nachweis der Krankenversicherung in Papierform wird 
nicht akzeptiert. 
 
Ausführliche Informationen zur studentischen Krankenversicherungspflicht (auch zu den 
Konsequenzen, falls Sie sich für eine private Versicherung entscheiden) finden Sie auf den 
nachfolgenden Seiten.  
 

 
 
 
 
 
 

Der Versicherungsstatus wird digital von der 
Krankenkasse an die Hochschule übermittelt, in der Regel bis zum nächsten Werktag. Ihre 
Krankenkasse informiert Sie über die erfolgte Meldung an die Hochschule.  

Die Zuordnung erfolgt über Ihre persönlichen Angaben (Name, Vorname, Geburtsdatum) 
und, bei gesetzlicher Versicherung, Versichertennummer. Die Hochschule teilt Ihrer 
gesetzlichen Krankenkasse nach erfolgter Immatrikulation das Immatrikulationsdatum und 
Immatrikulationssemester mit.  

Sollte Ihre Krankenkasse uns im Verlauf Ihres Studiums mitteilen, dass Sie mit Ihren 
Versicherungsbeiträgen im Rückstand sind, sind wir verpflichtet, Sie zu exmatrikulieren, 
wenn die Rückstände nicht ausgeglichen werden. 

Sie sind gesetzlich versichert / 
werden zu Studienbeginn 
gesetzlich versichert sein? 

Sie sind privat versichert / 
beabsichtigen während des 

Studiums privat versichert zu sein? 

Sie müssen für die Immatrikulation bei 
Ihrer Krankenkasse beantragen, dass 
diese elektronisch Ihren Versicherungs-
status an die Hochschule RheinMain 
übermittelt bzw. einen Antrag auf 
studentische Krankenversicherung 
stellen. 

Ein Nachweis außerhalb des 
elektronischen Meldeverfahrens (z.B. in 
Papierform) ist nicht möglich. 

Sie müssen für die Immatrikulation unter 
Vorlage eines Nachweises der bestehenden 
privaten Versicherung bei einer beliebigen 
gesetzlichen Krankenkasse (bzw. der 
gesetzlichen Krankenkasse, bei der Sie 
zuletzt versichert waren oder die sie bereits 
zuvor befreit hat) beantragen, dass diese 
elektronisch Ihren Versicherungsstatus an 
die Hochschule RheinMain übermittelt.  

Fordern Sie den Nachweis nicht bei 
Ihrer privaten Versicherung an. Eine 
gesetzliche Versicherung muss uns 
bestätigen, dass Sie von der gesetzlichen 
Krankenversicherungspflicht befreit sind. 

Ein Nachweis außerhalb des elektronischen 
Meldeverfahrens (z.B. in Papierform) ist 
nicht möglich. 

Stand: 11.05.23 SG I.2 

Falls die Krankenkasse eine Hochschulnummer 
(Absendenummer) abfragt: H0001608 

http://www.hs-rm.de/studienbuero
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Informationen zur Krankenversicherung 
der Studentinnen und Studenten (KVdS)1

Versicherungspflicht

Für Studierende, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundes-
republik Deutschland eingeschrieben sind, besteht Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Dies gilt auch für an einer Hochschule in Deutschland eingeschriebe-
ne Studierende, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. Hier-
von ausgenommen sind Studierende, die einen Anspruch auf Sachleistungen von einem 
ausländischen Krankenversicherungsträger nachweisen können. Ob hierfür ein im Ausland 
fortbestehender Krankenversicherungsschutz ausreichend ist, hängt unter anderem davon 
ab, ob zwischen Deutschland und dem Staat, in dem die oder der Studierende ihren bzw. 
seinen Lebensmittelpunkt hat, entsprechende Regelungen bestehen. Studierende an Fern-
hochschulen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland haben, werden von der Versicherungspflicht nicht erfasst.

Die Versicherungspflicht besteht längstens bis zum Ablauf des Semesters, in dem das 
30. Lebensjahr vollendet wird. Über diesen Zeitpunkt hinaus besteht die Versicherungs-
pflicht fort, wenn
• die Art der Ausbildung (z. B. Teilnahme an einem studienvorbereitenden Sprachkurs 

mit abgeschlossener DSH-Prüfung, sofern sie zwingende Voraussetzung für die 
Aufnahme eines Studiums ist),

• familiäre Gründe (z. B. Erkrankung eines Familienangehörigen, soweit dadurch eine 
Betreuung oder Pflege durch die Studierende bzw. den Studierenden erforderlich ist) 
oder

• persönliche Gründe (z. B. eigene Erkrankung, sofern dadurch eine Teilnahme am 
Studium nicht oder nur in eingeschränktem Maße möglich ist),

• insbesondere der Erwerb der Zugangsvoraussetzungen in einer Ausbildungsstätte 
des Zweiten Bildungsweges

die Überschreitung der Altersgrenze rechtfertigen.

1 Nach § 199a Absatz 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) legt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
 (GKV-Spitzenverband) den Inhalt der Informationen fest, über die Studienbewerberinnen und -bewerber sowie Studierende 
von den Hochschulen sowie der Stiftung für Hochschulzulassung im Hinblick auf die Versicherungspflicht in der gesetz lichen 
Krankenversicherung zu informieren sind.
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Befreiung von der Versicherungspflicht

Wer durch die Immatrikulation an einer Hochschule versicherungspflichtig wird, kann sich 
auf Antrag von der Versicherungspflicht befreien lassen. Die Befreiung ist innerhalb von 
drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht bei der zuständigen Krankenkasse – in 
der Regel die Krankenkasse, die im Falle der Versicherungspflicht gewählt werden könn-
te (vgl. hierzu die Ausführungen zur Krankenkassenwahl) – zu beantragen. Die Befreiung 
kann nicht widerrufen werden; sie gilt für die gesamte Dauer des Studiums. Die Befreiung 
wird nur wirksam, wenn das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf Absicherung im 
Krankheitsfall nachgewiesen wird – etwa durch eine private Krankenversicherung.

Familienversicherung

Studierende sind in der KVdS nicht versicherungspflichtig, sofern sie über einen gesetzlich 
krankenversicherten Elternteil, Ehegattin bzw. -gatten oder eine Lebenspartnerin bzw. ei-
nen Lebenspartner (im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes) familienversichert sind. 
Die beitragsfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht für 
junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder 
Berufsausbildung (einschließlich Hochschulstudium) befinden, soweit alle weiteren Voraus-
setzungen erfüllt werden. Über diese Voraussetzungen kann die zuständige Krankenkasse 
informieren. Wird das Hochschulstudium beendet, besteht die Familienversicherung bis 
zum Ablauf des Semesters fort, längstens jedoch bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.

Die Familienversicherung verlängert sich, wenn die Schul- oder Berufsausbildung durch 
einen freiwilligen Wehrdienst, einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder einen vergleichbaren anerkannten 
Freiwilligen dienst oder durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelferin bzw. -helfer unter-
brochen oder verzögert wird. Sie besteht dann auch für einen der Dauer dieses Dienstes 
entsprechenden Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus – höchstens jedoch für 12 Monate.

Freiwillige Versicherung

Bei Studierenden, deren Versicherungspflicht (insbesondere durch das Erreichen der 
Höchst altersgrenze in der KVdS) endet, wird die Versicherung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung als freiwillige Versicherung fortgesetzt. Wird die Fortsetzung der Versicherung 
nicht gewünscht, kann der oder die Studierende den Austritt innerhalb von zwei Wochen 
erklären, nachdem die Krankenkasse auf diese Austrittsmöglichkeit hingewiesen hat. Der 
Austritt wird nur wirksam, wenn das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf Absiche-
rung im Krankheitsfall nachgewiesen wird – etwa durch eine private Krankenversicherung.
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Beschäftigte Studierende

Studierende, die während der Dauer des Studiums an einer Hochschule oder einer der 
fachlichen Ausbildung dienenden Schule eine mehr als geringfügige Beschäftigung gegen 
Arbeitsentgelt ausüben, sind im Grundsatz als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer versiche-
rungspflichtig. Sie sind als beschäftigte Studierende jedoch in einer neben dem Studium 
ausgeübten Beschäftigung versicherungsfrei (sogenanntes Werkstudentenprivileg), sofern 
Zeit und Arbeitskraft überwiegend durch das Studium in Anspruch genommen werden, sie 
also von ihrem Erscheinungsbild her keine Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, sondern 
Studierende sind. 

Krankenkassenwahl

Versicherungspflichtige oder versicherungsberechtigte (freiwillig versicherte) Studierende 
können die Mitgliedschaft bei einer der folgenden Krankenkassen wählen:

• bei der AOK des Beschäftigungs- oder Wohnorts oder bei der AOK, die für den Sitz 
der Hochschule örtlich zuständig ist,

• bei jeder Ersatzkasse, 
• bei der Betriebskrankenkasse, wenn sie in einem Betrieb beschäftigt sind, der eine 

Betriebskrankenkasse hat,
• bei jeder Betriebs- oder Innungskrankenkasse, wenn die Satzung dies vorsieht,
• bei der KNAPPSCHAFT,
• bei der Krankenkasse, bei der vor Beginn der Versicherungspflicht oder 

Versicherungsberechtigung zuletzt eine Mitgliedschaft oder eine Familienversicherung 
bestanden hat,

• bei der Krankenkasse, bei der die Ehegattin bzw. der Ehegatte oder die 
Lebenspartnerin bzw. der Lebenspartner versichert ist.

Pflegeversicherung

Die Versicherung in der sozialen Pflegeversicherung folgt im Grundsatz der Versicherung in 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Das bedeutet: Der Eintritt der Versicherungspflicht 
in der Krankenversicherung infolge der Einschreibung an einer Hochschule zieht die Ver-
sicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung nach sich. Die Befreiung von der Ver-
sicherungspflicht in der Krankenversicherung bedeutet also gleichermaßen eine Befreiung 
von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung. Und auch der Vorrang der 
Familienversicherung vor der Versicherungspflicht als Studierende oder Studierender gilt 
sowohl in der Kranken- als auch in der Pflegeversicherung.
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Verfahren zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses

Jede und jeder angehende Studierende muss gegenüber der Hochschule vor der Einschrei-
bung ihren bzw. seinen Versicherungsstatus nachweisen. Dazu fordert sie oder er bei der 
Krankenkasse einen Nachweis über den Versicherungsstatus an, sprich darüber, ob mit 
Beginn des Semesters bzw. mit dem Tag der Einschreibung eine Versicherung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung besteht oder nicht. Daraufhin übermittelt die Krankenkasse 
den Nachweis über den Versicherungsstatus im elektronischen Verfahren direkt an die 
Hochschule. Solange dieses elektronische Meldeverfahren von der Hochschule noch nicht 
eingesetzt wird, stellt die Krankenkasse eine Versicherungsbescheinigung aus, welche die 
angehenden Studierenden der Hochschule vorlegen müssen. 

Für die Ausstellung der Versicherungsbescheinigung bzw. die Abgabe der Meldung über 
den Versicherungsstatus im elektronischen Verfahren ist grundsätzlich die Krankenkasse 
zuständig, bei der die oder der angehende Studierende zum Studienbeginn versichert ist 
oder sein wird. Für diejenigen, die sich von der Versicherungspflicht befreien lassen, ist die 
Krankenkasse zuständig, die die Befreiung vorgenommen hat. Angehende Studierende, die 
zum Studienbeginn nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, wenden 
sich an die Krankenkasse, bei der zuletzt eine Mitgliedschaft oder Familienversicherung 
bestand, ansonsten an eine Krankenkasse, die bei Versicherungspflicht gewählt werden 
könnte. 

Weitere Auskünfte

Dieses Informationsblatt dient nur der allgemeinen Information. Nähere Auskünfte,  
insbesondere auch zur Höhe der Beiträge, erteilt die jeweils zuständige Krankenkasse.



 

Do not hesitate to contact us if you have questions: www.hs-rm.de/studienbuero  

PROOF OF STUDENT HEALTH INSURANCE 
 
According to §199a par. 2 and § 5 of the German Social Security Code book V (§199a 
Abs. 2, § 5 SGB V), enrollment is not possible without proof of health insurance. 

Hochschule RheinMain participates in the electronic student registration procedure 
of the health insurance companies. Proof of health insurance in paper form is 
not accepted. 
 

 
 
 
 
 
 
 
If you are living abroad, please also check out the information on health insurance for 
international students: www.hs-rm.de/en/studying-with-us/application-and-
enrollment/international-applicants#downloads-112575 => under enrollment information.  

The health insurance company will transmit your insurance status electronically to the 
university, usually by the next workday. Your health insurance company will inform you 
about the notification to the university. 

The insurance status will be matched via your personal details (surname, first name, date of 
birth) and, in the case of statutory insurance, insurance number. The university will inform 
your statutory health insurance company of the enrollment date and enrollment semester 
once enrollment is completed. 

If during the course of your studies your health insurance company notifies the university 
that you are in arrears with your insurance premiums, the consequence is that the university 
has to terminate your student status/exmatriculate you if the arrears are not cleared. 

You are insured at a German 
public health insurance 

company? 

You have a German private 
health insurance? 

Please request that your health 
insurance company transmit your 
insurance status to Hochschule 
RheinMain electronically. 

Proof outside the electronic registration 
procedure (e. g. in paper form) is not 
possible. 

To enroll, you must request that any 
German public/ statutory health insurance 
company electronically transmit your 
insurance status to the university by 
providing proof of existing private 
insurance.  

Do not request proof from your 
private insurance company. A public 
insurance company must confirm that you 
are exempt from the public health insurance 
requirement. 

Proof outside the electronic registration 
procedure (e. g. in paper form) is not 
possible. 

U
pdate: 11.05.23 SG I.2 

If the health insurance company requests a 
university number (Absendenummer): H0001608 

http://www.hs-rm.de/studienbuero
http://www.hs-rm.de/en/studying-with-us/application-and-enrollment/international-applicants#downloads-112575
http://www.hs-rm.de/en/studying-with-us/application-and-enrollment/international-applicants#downloads-112575
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